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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Allgemeines 

 
1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Angebote und Verträge 

des Auftragnehmers ausschließlich. Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn der Auftraggeber Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) ver-
wendet und diese entgegenstehende oder von den hier aufgeführten 
Bedingungen abweichende Bedingungen enthalten. 

1.2 Auch gelten die hier aufgeführten Bedingungen, wenn der Auftrag-
nehmer in Kenntnis entgegenstehender oder von den hier aufgeführten 
Bedingungen abweichender Bedingungen des Auftraggebers den Auf-
trag vorbehaltlos ausführt. 

1.3 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur dann 
gültig, wenn ihnen der Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich zu-
stimmt. 

1.4 Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Auftragnehmer und dem Auf-
traggeber zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in 
diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

1.5 Der Auftragnehmer willigt ein, daß seine personenbezogenen Daten 
und alle weiteren zur Gestaltung und Umsetzung des Auftrags notwen-
digen Daten zum Zwecke der Auftragsabwicklung elektronisch  
gespeichert werden. 

1.6 Name und Firmenzeichen des Auftragnehmers sind ebenso wie alle auf 
eigenen oder den Websites von Kunden sichtbaren Firmennamen und  
-marken, Logos und grafischen Elementen Eigentum ihrer jeweiligen 
Inhaber. Sie unterliegen dem Copyright. Aus Veröffentlichung im Inter-
net bzw. World Wide Web kann nicht auf deren Verfügbarkeit ge-
schlossen werden. 

 
2. Angebote, Abschlüsse, Lieferzeit 

 
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend, wenn nicht ausdrücklich etwas an-

deres angegeben wird. Unsere und sonstige Angaben über die Beschaf-
fenheit der Ware sind unverbindliche Rahmenangaben, sofern sie nicht 
ausdrücklich garantiert werden. 

2.2 Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst nach völliger Klarstellung aller 
Ausführungseinzelheiten und Auftragsbestätigung durch den Auftrag-
nehmer und verstehen sich ausschließlich der Transportdauer. Die An-
gabe von Lieferterminen erfolgt unverbindlich, solange sie der Auftrag-
nehmer nicht ausdrücklich nach Auftragseingang bestätigt hat. 

 
3. Urheberrecht und Nutzungsrechte 

 
3.1 Jeder dem Auftragnehmer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, 

der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistungen 
gerichtet ist. 

3.2 Alle Entwürfe und Reinzeichnungen unterliegen dem Urheberrechtsge-
setz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten zwischen 
den Parteien auch dann, wenn die erforderlichen Schutzvoraussetzun-
gen im Einzelfall nicht gegeben sein sollten. Damit stehen dem Auf-
tragnehmer insbesondere die urheberrechtlichen Ansprüche aus  
§§ 97 ff. UrhG zu. 

3.3 Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche Einwil-
ligung des Auftragnehmers weder im Original noch bei der Reproduk-
tion verändert werden. Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist un-
zulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen berechtigt den Auf-
tragnehmer, eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten 
Vergütung zu verlangen. Ist eine solche Vergütung nicht vereinbart, gilt 
die nach dem Tarifvertrag für Design-Leistungen SDSt/AGD (neueste 
Fassung) übliche Vergütung als vereinbart. 

3.4 Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen 
Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes verein-
bart ist, wird jeweils nur ein einfaches Nutzungsrecht übertragen. Eine 
Übertragung der Nutzungsrechte durch den Auftraggeber an Dritte be-
darf der vorherigen schriftlichen Vereinbarung zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer. 

3.5 Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Zahlung der Vergü-
tung durch den Auftraggeber auf diesen über. 

3.6 Der Auftragnehmer hat das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken 
und in Veröffentlichungen über das Produkt als Urheber genannt zu 
werden. Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt 
den Auftragnehmer zum Schadensersatz. Ohne Nachweis kann der 
Auftragnehmer 100 % der vereinbarten beziehungsweise nach dem Ta-
rifvertrag für Design-Leistungen SDSt/AGD (neueste Fassung) üblichen 
Vergütung neben dieser als Schadensersatz verlangen. 

3.7 Vorschläge und Weisungen des Auftraggebers oder seiner Mitarbeiter 
und Beauftragten haben keinen Einfluß auf die Höhe der Vergütung. 
Sie begründen kein Miturheberrecht. 

3.8 Alle gestalterischen Entwicklungen und Entwurfsarbeiten des Auftrag-
nehmers für Websites (Entwürfe, Konzepte für Präsentationen, das Sei-
tendesign, die Konzeption für optische Leitsysteme, Navigationsele-
mente, die Sourcecode für Webdesign u. ä.) unterliegen dem Urheber-
rechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes gelten 
auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe 
nicht erreicht ist. 

3.9 Alle in Absatz 3.8 genannten Gestaltungsleistungen dürfen ohne aus-
drückliche Einwilligung des Auftragnehmers weder im Programmcode 
der veröffentlichten Seiten noch zu Testzwecken in Kopien verändert 
werden. Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist unzulässig. Ein Ver-
stoß gegen diese Bestimmung berechtigt den Auftragnehmer, eine Ver-
tragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung zu verlan-
gen. Ist eine Vergütung nicht vereinbart, gilt die nach dem Tarifvertrag 
für Design-Leistungen SDSt/AGD übliche Vergütung als vereinbart. 

3.10 Bei Übernahme eines Webdesign/Webpublishing-Auftrags hat der Auf-
tragnehmer das Recht, auf der Homepage bzw. an zentraler Stelle der 
Website als Urheber genannt zu werden. Neben Copyrightvermerk darf 
der Auftragnehmer einen direkten Verweis (Link) auf die eigene  
Homepage einrichten – und zwar entweder auf der Homepage (Copy-
rightvermerk als Referenzanker) oder auf einer separaten Seite, die  
über den Copyrightvermerk referenziert wird. Der Auftragnehmer er-
hält das Recht, von der eigenen Website einen Verweis (Link) als Refe-
renz auf die Homepage des Kunden einzurichten. Eine Verletzung des 
Rechts auf Namensnennung berechtigt den Auftragnehmer, Schadens-
ersatz zu fordern. Ohne Nachweis eines höheren Schadens beträgt der 
Schadensersatz 50 % der vereinbarten bzw. nach dem Tarifvertrag für 
Design-Leistungen SDSt/AGD üblichen Vergütung. Das Recht, einen 
höheren Schaden bei Nachweis geltend zu machen, bleibt unberührt. 

 
4. Vergütung 

 
4.1 Die Vergütung für Entwürfe, Reinzeichnungen und Einräumung der 

Nutzungsrechte erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrages für Design-
Leistungen SDSt/AGD (neueste Fassung), sofern keine anderen Verein-
barungen getroffen wurden. Bereits die Anfertigung von Entwürfen ist 
kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. 
Die Vergütungen sind Nettobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer zu zahlen sind. 

4.2 Werden die Entwürfe in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen 
genutzt, ist der Designer berechtigt, nachträglich die Differenz zwi-
schen der höheren Vergütung für die tatsächliche Nutzung und der  
ursprünglich enthaltenen Vergütung zu verlangen. 

 
5. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten 

 
5.1 Sonderleistungen wie beispielsweise die Umarbeitung oder Änderung 

von Reinzeichnungen, das Manuskriptstudium, die Drucküberwachung 
etc. werden nach Zeitaufwand entsprechend dem Tarifvertrag für De-
sign-Leistungen SdSt/AGD (neueste Fassung) gesondert berechnet. 
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5.2 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendi-
gen Fremdleistungen im Namen und für Rechnung des Auftraggebers 
zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer 
entsprechende Vollmacht zu erteilen. 

5.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung des Auftragnehmers abgeschlossen werden, verpflichtet sich 
der Auftraggeber, den Auftragnehmer im Innenverhältnis von sämtli-
chen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertrag-
sabschluß ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kos-
ten. 

5.4 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Mate-
rialien, für die Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, 
Reproduktionen, Satz und Druck etc. sind vom Auftraggeber zu erstat-
ten. 

5.5 Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem 
Auftrag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, 
sind vom Auftraggeber zu erstatten. 

 
6. Fälligkeit der Vergütung, Abnahme 

 
6.1 Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die 

Vergütung bei Ablieferung des Werkes fällig. Sie ist ohne Abzug zahl-
bar. 

6.2 Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen ver-
weigert werden. Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. 

6.3 Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine ent-
sprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Teiles fällig.  
Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit oder erfordert er vom  
Auftragnehmer hohe finanzielle Vorleistungen, sind angemessene  
Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 1/3 der Gesamtvergütung  
bei Auftragserteilung, 1/3 nach Fertigstellung von 50 % der Arbeiten,  
1/3 bei Lieferung. 

6.4 Bei Zahlungsverzug kann der Auftragnehmer Verzugszinsen in Höhe 
von 6 % über dem jeweiligen Basiszins der Europäischen Zentralbank  
p. a. verlangen. Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren 
Schadens bleibt davon ebenso unberührt wie die Berechtigung des 
Auftraggebers, im Einzelfall eine niedrigere Belastung nachzuweisen. 

 
7. Eigentumsvorbehalt, Digitale Daten etc. 

 
7.1 An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte ein-

geräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen.  
7.2 Die Originale sind daher sobald der Auftraggeber sie nicht mehr für die 

Ausübung von Nutzungsrechten zwingend benötigt, unbeschädigt an 
den Auftragnehmer zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder Verlust hat der Auf-
traggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Origi-
nale notwendig sind. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Schadens bleibt davon unberührt. 

7.3 Die Versendung der Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf Gefahr und für 
Rechnung des Auftraggebers. 

7.4 Bei Übernahme eines Webdesign/Webpublishing-Auftrags erfolgt die 
Bereitstellung der Inhalte und Informationen der Website im Internet 
auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers. 

7.5 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im 
Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. 
Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von Computerdaten, ist dies 
gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. 

7.6 Hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber Computerdateien zur Verfü-
gung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung des Auftrag-
nehmers geändert werden. 

7.7 Bei Übernahme eines Webdesign/Webpublishing-Auftrags übergibt der 
Auftragnehmer alle Dateien (Grafiken und Layouts), die mit Hilfe des 
Computers erstellt wurden, an den Auftraggeber in maschinenlesbarer 
Form. Auch die vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Compu-
terdateien dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers 
geändert oder weitergegeben werden. 

7.8 Der Auftragnehmer dokumentiert das abgeschlossene Projekt in digita-
ler und/oder ausgedruckter Form. Der Eigentumsvorbehalt gilt glei-
chermaßen für die Dokumentation. 

 
8. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster 

 
8.1 Vor der Ausführung der Vervielfältigung sind dem Auftragnehmer Kor-

rekturmuster vorzulegen. 
8.2 Vor der Publikation der Website(s) oder von einzelnen Seiten sind dem 

Auftragnehmer verbindliche Korrekturlisten vorzulegen. 

8.3 Die Produktionsüberwachung durch den Auftragnehmer erfolgt nur 
aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei Übernahme der Produktions-
überwachung ist der Auftragnehmer berechtigt, nach eigenem Ermes-
sen die notwendigen Entscheidungen zu treffen und entsprechende 
Anweisungen zu geben. Er haftet für Fehler nur bei eigenem Verschul-
den und nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

8.4 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber dem Auf-
tragnehmer 10 bis 20 einwandfreie ungefaltete Belege unentgeltlich. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese Muster zum Zwecke der  
Eigenwerbung zu verwenden. 

8.5 Das Bereitstellen der vom Auftragnehmer entwickelten und gestalteten 
Webseiten und Websites im Internet erfolgt aufgrund besonderer Ver-
einbarung im Namen und auf Rechnung des Kunden in der Regel 
durch einen Internet Service Provider (ISP). Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Preise des jeweiligen Providers. Entgelte für 
Leistungen des Providers sind direkt an diesen zu leisten. 

 
9. Gewährleistung 

 
9.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher 

Sorgfalt auszuführen, insbesondere auch ihm überlassene Vorlagen, 
Unterlagen, Muster etc. sorgfältig zu behandeln. 

9.2 Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablieferung des Werks schriftlich beim Auftragnehmer geltend zu ma-
chen. Danach gilt das Werk als mangelfrei angenommen. 

 
10. Haftung 

 
10.1 Der Auftragnehmer haftet – sofern der Vertrag keine anderslautenden 

Regelungen trifft – gleich aus welchem Rechtsgrund nur für Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für 
seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Für leichte Fahrlässigkeit 
haftet er nur bei der Verletzung vertrags-wesentlicher Pflichten. In die-
sem Fall ist jedoch die Haftung für mittelbare Schäden, Mangelfolge-
schäden und entgangenem Gewinn ausgeschlossen. Die Haftung für 
positive Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluß und aus 
unerlaubter Handlung ist außerdem auf den Ersatz des typischen, vor-
hersehbaren Schadens begrenzt. 

10.2 Verträge zwischen Kunden des Auftragnehmers und Internet Service 
Providern (ISP) werden direkt zwischen Kunde und ISP abgeschlossen. 
Haftung für mangelnde Leistung des ISP (Übertragungsleistung, Er-
reichbarkeit, Skriptfähigkeit, Maildienst u. ä .) sind genauso ausge-
schlossen wie finanzielle Forderungen des ISP an durch den Auftrag-
nehmer vermittelte Kunden. Insofern stellt der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer von jeder Haftung frei. 

10.3 Mit der Genehmigung von Entwürfen, mit der Bildschirmproduktion 
von Prototypen und mit der Freigabe zur Gestaltung und Ausarbeitung 
der Website durch den Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwor-
tung für die Richtigkeit von Text und Bild. Darüber hinaus übernimmt 
der Auftraggeber die Verantwortung dafür, daß die Webseiten weder 
im Inhalt, noch in der Form gegen geltendes deutsches, europäisches 
oder internationales Recht verstoßen. 

10.4 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte, Grafiken und 
Abbildungen entfällt jede Haftung durch den Auftragnehmer. Der Auf-
traggeber haftet dem Auftragnehmer gegenüber für Ersatz aller Schäden 
und für Freistellung von allen Ansprüchen Dritter, die aufgrund presse-
rechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Vorschriften entstehen bzw. den 
Auftragnehmer erhoben werden. 

10.5 Der Auftraggeber garantiert insbesondere, daß er das Recht hat, die 
Handelsmarken und Firmenzeichen zu benutzen, die er für seine Inter-
netpräsenz gewählt hat und an den Auftragnehmer zur Einarbeitung in 
das Webdesign gegeben hat. Für die wettbewerbs- und warenzeichen-
rechtliche Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der Zeichen, Logos 
und sonstigen Arbeiten haftet der Auftragnehmer nicht. 

10.6 Sofern personenbezogene Daten oder andere den Datenschutzbestim-
mungen unterliegende Daten über die Website angefordert und/oder 
beim ISP/Kunden gespeichert werden, obliegt die Einhaltung der Da-
tenschutzbestimmungen dem Auftraggeber und/oder Provider. Rechts-
ansprüche gegenüber dem Auftragnehmer bestehen nicht. 

10.7 Mit der Publikation und dem Promoting der Website durch einen In-
ternet Service Provider ist in der Regel die Designleistung des Auftrag-
nehmers abgeschlossen. Die Wartung und Pflege der Website wird bei 
Bedarf mit einem gesonderten Folgevertrag geregelt. 


